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K 0112/2016 (VWD) 

Kleine Anfrage Felix Lang (Grüne, Lostorf): Ersatzbeiträge Pflichtschutzbauten 

(06.07.2016)  

 

Die Ansätze für Ersatzbeiträge Pflichtschutzbauten bestimmt die Regierung innerhalb eines 

bestimmten Rahmens. Dem Gesuchsformular für Gemeinden ist zu entnehmen, dass die Ver-

wendung dieser zweckgebundenen Ersatzbeiträge in Artikel 22 der Verordnung über den 

Zivilschutz (ZSV) geregelt ist. Daraus ergibt sich Priorität eins (Erstellung, Ausrüstung, Betrieb, 

Unterhalt und Werterhaltung für öffentliche Schutzräume, Räume zur Unterbringung von 

Zivilpersonen) und Priorität zwei (Erstellung, Ausrüstung, Betrieb, Unterhalt und Werterhal-

tung für Schutzanlagen wie Kommandoposten, Bereitstellungsanlagen usw. und übrige Auf-

wendungen für den Zivilschutz). Aus Priorität zwei ist zudem ablesbar, dass die "übrigen 

Aufwendungen für den Zivilschutz" zuletzt genannt werden, was somit der Ausnahmefall 

sein sollte. Die übrigen Aufwendungen stellen in der praktischen Umsetzung eine Zweckent-

fremdung der Ersatzbeiträge für Pflichtschutzbauten dar. 

Daraus ergibt sich folgendes Verständnis: 1. Die Ansätze der Ersatzbeiträge richten sich nach 

dem Bedarf aus der Priorität eins. 2. Können beträchtliche Summen für Priorität zwei bewil-

ligt werden, kann angenommen werden, dass die Ansätze dieser Ersatzbeiträge trotz Sen-

kung im Jahr 2012, immer noch zu hoch sind. 

Auf eine telefonische Anfrage beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Abteilung  

Zivilschutz, ob diese Ersatzbeiträge gesenkt werden könnten, bekam ich die Antwort, dass 

diese bei weitem nicht ausreichen werden, um in den nächsten Jahren der Priorität eins (Neu-

bau, Werterhalt und Unterhalt der öffentlichen Schutzräume für Unterbringung von Zivilper-

sonen) gerecht zu werden. Auf meine Entgegnung hin, dass dies krass im Widerspruch stehe 

zum Kredit für Zivilschutzmaterial von 3.5 Mio. im Jahr 2014 aus diesem Konto, bekam ich die 

Antwort, dass dies zutreffe, dafür aber "Andere" verantwortlich seien. 

Die Regierung schrieb damals zum Kreditbegehren (RRB Nr. 2014/1437): "Auch nach dem Er-

satz des Zivilschutzmaterials wird das Konto „Ersatzbeiträge Pflichtschutzbauten“ des Kan-

tons per Ende 2015 voraussichtlich einen Saldo von über 3,5 Mio. Franken ausweisen. Allfälli-

ge Projekte für öffentliche Schutzräume werden durch die Ersatzbeschaffung von Zivil-

schutzmaterial folglich nicht beeinträchtigt." 

 

Im Zusammenhang mit diesem Widerspruch bitte ich die Regierung, folgende Fragen zu be-

antworten: 

1. Wie hoch ist der jährliche Bedarf in Franken, um der Priorität eins (Neue Anlagen, Sanie-

rung alter Anlagen, Werterhalt, Betrieb, usw.) vollumfänglich gerecht zu werden? Wie 

hoch sind die jährlichen Einnahmen aus den Ersatzbeiträgen? War diesbezüglich die Infor-

mation des Kantonsrates im RRB 2014/1437 (Kredit 3.5 Mio.) ungenügend bis irreführend? 

2. Im RRB 2014/1437 schrieb die Regierung, dass die Ersatzbeitragskonten der Gemeinden 

noch rund 27 Mio. Franken aufweisen. Wie hoch ist dieser Stand Ende 2015? Gibt es eine 

Frist bis zur Auflösung dieser Konti bei den Gemeinden? Was geschieht bei der Auflösung 

dieser Konti mit dem "Restgeld"? 

3. Wie viel in Franken wurde von 2012 bis Ende 2015 vom Kanton für Finanzierungen der 

Priorität eins, wie viel der Priorität zwei ausgegeben? Wie viel wurde vom Kanton den Ge-

meinden in dieser Zeit für Priorität eins, wie viel für Priorität zwei aus ihren zweckgebun-

denen Reserven bewilligt? 



4. Was meint die Regierung zur folgenden Aussage: Wenn so viel Mittel aus den Ersatzbeiträ-

gen Pflichtschutzbauten für Priorität zwei verwendet werden, sind diese Ersatzbeiträge zu 

hoch und stellen anteilmässig (jener Teil, der nicht für Schutzbauten verwendet wird) eine 

versteckte Neubau- und Anbausteuer dar? 

5. Welches Submissionsverfahren wurde bei der Ersatzbeschaffung von Zivilschutzmaterial im 

Jahr 2014 (Kredit 3.5 Mio.) angewendet?  

 

Begründung 06.07.2016: Im Vorstosstext enthalten. 
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